
EHRUNGSORDNUNG  
FÜR DEN SCHWIMMBEZIRK  AACHEN  E.V. 

 
Für besondere Verdienste um den Schwimmsport verleiht der Schwimmbezirk Aachen e.V. im 
Schwimmverband  N R W  folgende Auszeichnungen: 
 

I. Ehrung verdienter Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften 
II. Ehrennadel des Bezirkes Aachen e.V. 
III.  Ehrenbecher des Bezirkes Aachen e.V. 
IV. Ehrentafel für Schulen bzw. Schulmannschaften 
 

I. Ehrung verdienter Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften 
Für herausragende Leistungen kann an Sportler ein "persönliches Präsent" überreicht 
werden. Bei der Würdigung der Leistung soll nicht ausschließlich der sportliche Erfolg im 
Vordergrund stehen, sondern auch die Persönlichkeit des Sportlers soll Vorbildfunktionen 
wahrnehmen. Vorschlagsberechtigt sind die Mitgliedsvereine (jeweils nur ein Aktiver) und 
die Fachwarte der Sparten. 

 
II. Ehrennadel des Bezirkes  

Mitgliedern von Schwimmvereinen und -abteilungen und Nichtmitgliedern kann für 
überragende Verdienste um die  Förderung des Schwimmsports die Ehrennadel verliehen 
werden. Langjährige Mitgliedschaft in einem Verein oder Zugehörigkeit zu Organen des 
Bezirkes  bzw. SV-NRW bilden keinen Verleihungsgrund. 

 
III. Ehrenbecher des Bezirkes  

Der Ehrenbecher kann an Personen verliehen werden, die sich außerordentliche Verdienste 
um den Aufbau, die Entwicklung und Förderung des Schwimmsports im Bezirk  erworben 
haben. Das Vorschlagsrecht obliegt dem Vorstand und den Vereinen; dabei sollte ein 
strenger Maßstab angelegt werden.  
Die höchste Auszeichnung des Bezirkes  wird nur auf dem Bezirkstag verliehen. 

 
IV. Ehrentafel des Bezirkes  

In Anerkennung für hervorragende Leistungen um den Schwimmsport, insbesondere bei 
den Landessportfesten der Schulen in Nordrhein-Westfalen, kann den Schulen nach 
mehrmaliger Teilnahme die Ehrentafel verliehen werden.  Mit dieser Auszeichnung soll 
beispielhafte Nachwuchsarbeit (Talentförderung) der Sportlehrer und Schulen durch den 
Fachverband gewürdigt werden. 

 
Die Anträge zu den einzelnen Ehrungen sind schriftlich nach beigefügten Formblatt an die 
Geschäftsstelle des Bezirkes Aachen e.V. zu richten. Die Antragsfrist teilt der Geschäftsführer 
mit. Der Antrag soll neben Namen, Geburtsdatum und Anschrift des zu Ehrenden auch eine 
kurze Begründung (Vereinszugehörigkeit, Funktionen und Besonderheiten ) enthalten. 
 
Zu jeder Auszeichnung (I - IV des Bezirkes, SV NRW und DSV) können die Vereine jeweils 
EINEN Vorschlag unterbreiten (weitere Vorschläge, außerhalb des Bezirkstages sind im laufe des Jahres 
möglich)! 
 
Anträge auf Ehrungen durch den SV-N R W  oder D S V sind ebenfalls an den Bezirksvorstand 
bzw. an den Geschäftsführer mit dem beigefügten Formblatt zu richten. 
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